
'i .B~iat~~ ___ Beiblatt zur fnrlam.entsiwrrespondellz, ..... _. __ .. _.: ___ -l;j...Ji1Ji~ 

_ -.,,_:-l1-~/}· Ar, f r, a g e .~, 
\t. 

der Abg. Dr. P f e i f er, Dr.K 0 p f , Dr. S c h eu 0 h und Genossen 

a.n den Bundeskanzler, 

betreffend die Abij.nderung des Art.14l des Bundes-Verfassungsgesetzes. 

Der Verfassungsgerichtshof ha.tbereits zu wiederhoitemMal in einzelnen 

Beschlüssen wi<6 auoh in seinem Tätigkeitsbericht über dasJa.b.r 1949 darauf 

hingewiesen, dass die derzeitigen Bestimmungendesz\xt.141 B.-VG. über die 

Zustätldigkeit des "!erfassUngsgerichtshofes als'Wa.hl.gel'ichtshof unzulänglich 

und lückenhaft sind; denn nachdem genannten Artikel erkennt der Verfassun~'" 

gerichtshof nur üb~rArifechtungen der Wahl des Bundespräsidenten, von Wahlen 

zum Na.tionalrat, zum Bundesrat, zu den Landtagen und zu allen anderen allge~ei

~ Vertretungskörperri. Dagegen kann er Wahle~~in die Landesregierung, zum 

Landeshau:Pt~ann, zum Bürgermeister und in berufliohe Vertretungskörper (Kammern) 
, . . -

nichtÜbe:rprüfen. Gleichzeitig,ha.t der Vßrfassungsgerichtsho~ immer wieder be-

'tont, da.ss die bestehende empfindliche Lücke nU:t' duroh einen Akt der Verfas

sungagesetzgebung des Bundes ausgefüllt werden kann. 

Die Unterzeiohneten stellen daher an den Herrn Bundeskanzler die 
11> 

A n't rag e: 

Ist die Bundesregierung geneigt, dem Nationalrat im Sinne der Empfehlungen 

des Verfassungsgeriohtshofes ehestens eine Gesetzesvorlage zu unterbreiten, 

duroh welche Art~141 B.-VG.den aufgezeigtenNo_twendigkeitenentspreehend a.bge

ändert wird? 
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